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GEMEINDE NORDHEIM Aktenkennung: 892.13:0060/2022, ID: 294306 
Sitzungsvorlage 86/2023 
 
Sitzung des Verwaltungsausschusses am 20.09.2023 
Sitzung des Gemeinderates am 22.09.2023 öffentlich 

 

Eugen-Mehrer-Stiftung; 
Jahresrechnung 2022 

 

Sachverhalt: 

Am 31.07.2008 ist Eugen Mehrer aus Nordhausen verstorben. Herr Mehrer hat in seinem Testament die 
Gemeinde Nordheim als Alleinerbin eingesetzt und dies mit der Verpflichtung verbunden, eine nicht 
rechtsfähige Stiftung zu errichten.  

Die Errichtung der Stiftung erfolgte mit Gemeinderatsbeschluss vom 19.12.2008. 

Der Stifter legte fest, dass die Erträge der Stiftung zu gleichen Teilen verwendet werden sollen für Zwe-
cke 

 des Kindergartens in Nordhausen, 

 der Schule in Nordhausen, 

 der Altenbetreuung von Personen, welche in Nordhausen leben, 

 der Jugendarbeit des TSV Nordhausen, 

 der Evang. Kirchengemeinde Nordhausen. 

 

Der Ertrag 2022 beträgt  3.001,37 EUR 

Die Ertragsrechnung 2022 ist aus der Anlage 1a ersichtlich. 
Das Kapitalvermögen betrug zum 31.12.2022 283.592,08 EUR 

 

Aus den Erträgen sind auch die Kosten der Verwaltung zu tragen. In der Stiftungssatzung wurde darüber 
hinaus festgelegt, dass der gesetzliche Vertreter des Stiftungsträgers dem Stiftungsvermögen freie Rück-
lagen zuführen kann.  

Diese freien Rücklagen dürfen maximal ein Drittel der Erträge aus der Vermögensverwaltung betragen 
und dienen der Vermögenserhaltung bzw. dem Inflationsausgleich. 

Dazu wird vorgeschlagen, dem Kapitalvermögen als freie Rücklage einen Betrag von 1,37 EUR zuzufüh-
ren. Die Berechnung ist aus Anlage 1b ersichtlich. Der restliche Ertrag, also 3.000 EUR wird zu je einem 
Fünftel an die o.g. Institutionen ausgeschüttet. 

 

Beschlussvorschlag: 

1. Der Ertrag 2022 der Stiftung wird auf 3.001,37 EUR festgestellt. 
2. a) Zuführung als freie Rücklage an das Kapitalvermögen der Stiftung 1,37 EUR 

b) Verwendung für den Kindergarten in Nordhausen 600,00 EUR 

c) Verwendung für die Schule in Nordhausen 600,00 EUR 

d) Verwendung für die Altenbetreuung in Nordhausen 600,00 EUR 

e) Verwendung für den TSV Nordhausen (Jugendarbeit) 600,00 EUR 

f) Verwendung für die Evangelische Kirchengemeinde Nordhausen 600,00 EUR 
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3.  Der Stand des Sondervermögens „Eugen-Mehrer-Stiftung“ wird zum 01.01.2022 
auf 283.483,81 EUR und zum 31.12.2022 auf 283.592,08 EUR festgestellt. 

 

Anlage/n: 

1. Aufstellung Stiftungsvermögen zum 31.12.2022 
2. Ermittlung der freien Rücklage 

 
 

 

Sachbearbeitung Jochen Schmidt 06.09.2023 

geprüft/freigegeben Schiek, Volker 07.09.2023 

 



AZ 892.13; TA 892.13:0060/2022; SI 290202

Anlage 1a  zur Jahresrechnung 2022; Sitzungsvorlage 86/2023

A. Aufstellung des Stiftungsvermögens zum 31.12.2022

1. Grundvermögen

Markung Nordheim: 25,29 a

Markung Nordhausen: 154,53 a

Markung Hausen: 66,69 a

246,51 a

Markung Lauffen:

Miteigentumsanteil am Gebäude Klosterhof 3 in Lauffen:

Wohneinheit Nr. 69 im Haus Edelberg - Seniorenzentrum

2. Kapitalvermögen zum 31.12.2022

Stand 31.12.2021: 283.483,81 EUR

Zuführung als freie Rücklage aus Ertrag 2021

GR-Beschluss vom 23.09.2022 108,27 EUR

Stand 31.12.2022: 283.592,08 EUR

B. Ermittlung des Ertrags 2022

Einnahmen:

Mieteinnahmen Wohnung Haus Edelberg 3.984,14 EUR

Pachteinnahmen 2.161,30 EUR

Zinseinnahmen 69,71 EUR
6.215,15 EUR

Ausgaben:

Grabpflege 567,51 EUR

Bankgebühren und Sonstiges 107,27 EUR

Verwaltungskostenbeitrag 2.539,00 EUR
3.213,78 EUR

Einnahmen: 6.215,15 EUR

Ausgaben: 3.213,78 EUR

Ertrag 2022 3.001,37 EUR

Gemeinde Nordheim
Eugen-Mehrer-Stiftung

Kämmereiamt; Bauer, Niklas 03.07.2023
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Anlage 1b zur Jahresrechnung 2022; Sitzungsvorlage 86/2023 
 

Gemeinde Nordheim 
Eugen-Mehrer-Stiftung 

 
 
Ertrag 2022; 
Ermittlung der freien Rücklage 
 

1. Die freie Rücklage darf max. 1/3 der Erträge aus der Vermögensverwaltung (z.B. Zinseinnah-
men, Pachteinnahmen, Mieteinnahmen) betragen. 
Aus den sonstigen Einnahmen (ideeller Bereich, z.B. Spenden oder aus dem wirtschaftlichen 
Bereich) max. 1/10. 

2. Die freie Rücklage dient dem Vermögenserhalt, Kapitalerhalt, Inflationsausgleich. 
Sie kann dem Kapitalvermögen zugeführt werden, muss in einer Nebenrechnung jedoch se-
parat ausgewiesen werden. 

3. Ermittlung der Höhe der freien Rücklage 2022: 
 
Ertrag 2022: 3.001,37 EUR 

abzüglich sonstige Einnahmen:              0,00 EUR 

   

Ertrag aus Vermögensverwaltung:  3.001,37 EUR 

Davon max. 1/3 als freie Rücklage möglich:  1.000,45 EUR 

Vorgesehene tatsächliche freie Rücklage 2022:  1,37 EUR 

 

Ertrag 2022 3.001,37 EUR 

abzgl. freie Rücklage     1,37 EUR 

  

auszuschüttender Ertrag 3.000,00 EUR 

 

4. Neuer Stand Kapitalvermögen: 
 
Stand 31.12.2022 283.592,08 EUR 
Zugang der freien Rücklage aus Ertrag 2022     1,37 EUR 

 Neuer Stand 31.12.2023 283.593,45 EUR 
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